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Soziale Angelegenheit; Hospizversorgung 
 
 
Sehr geehrter Herr Eichstädt, 
 
der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat in seiner Sitzung 
am 12.05.2015 beschlossen, dem Sozialausschuss im Vorwege des geplanten Run-
den Tisches die beigefügten Petitionen sowie den dazu ergangenen Beschluss zuzu-
leiten. Die personenbezogenen Daten sind aus Datenschutzgründen geschwärzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Anke Pfitzner 
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  Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Petitionsausschuss 

 
 

 Petitionen:  

 Petent/in:  

 Gegenstand: Soziale Angelegenheit; Hospizversorgung 

 Sitzung am: 12.05.2015 

 
 
Beschluss 

  

 
 

 Der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat die beiden Petitionen auf 
der Grundlage der von dem Petenten vorgetragenen Gesichtspunkte sowie der Sach- und 
Rechtslage intensiv geprüft und zusammenfassend beraten. Hierzu hat er Stellungnahmen des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung beigezogen. 
 
Das Sozialministerium betont in seiner Stellungnahme den Grundsatz „ambulant vor stationär“. 
Zu einer Unterstützung schwerkranker und  sterbender Menschen gehörten vernetzte und be-
darfsgerechte Versorgungsstrukturen sowie eine aufeinander abgestimmte multiprofessionelle 
Behandlung, Pflege und Begleitung. Hierfür werde in Schleswig-Holstein in allen Kreisen und 
kreisfreien Städten mit den ambulanten Hospizdiensten und –initiativen sowie den Palliative 
Care Teams Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten angeboten, die durch stationäre Angebote 
in Krankenhäusern und stationären Hospize ergänzt würden.  
 
Eine Nachfrage bei einzelnen Hospizen habe ergeben, dass weitere Hospize in räumlicher Nähe 
zu den bestehenden Hospizen nicht befürwortet würden. Bei einer durchschnittlichen Jahresbe-
legung aller Hospize in Schleswig-Holstein von maximal 80-85 % seien diese durch einen Zu-
wachs bei stationären Angeboten existenziell bedroht, sodass ein erweitertes Angebot nur sehr 
begrenzt befürwortet werde. Die Wahrnehmung des Petenten, es gebe zahlreiche Verlegungen 
in stationäre Pflegeeinrichtungen, könne vom Sozialministerium nicht verifiziert werden. Der 
Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Hospiz- und Palliativverband Schleswig-
Holstein im Jahr 2014 damit begonnen habe, eine Arbeitsgemeinschaft mit den stationären 
Pflegeeinrichtungen zu gründen, um in stationären Einrichtungen die hospizliche Kultur stärker 
zu verankern. Der Verband habe eine hohe Resonanz durch die Pflegeeinrichtungen erfahren. 
 
Hinsichtlich der Forderung des Petenten nach Beteiligung Weiterer an der Fortschreibung des 
Rahmenkonzeptes verweist der Petitionsausschuss auf seinen zum Petitionsverfahren L2123-
18/561 gefassten und dem Petenten zugegangenen Beschluss. Der Ausschuss hat hier bereits 
festgestellt,  dass eine jahrelange Zusammenarbeit mit dem Hospiz- und Palliativverband 
Schleswig-Holstein besteht. Der Verband arbeitet interdisziplinär und basiert auf Kooperation 
ehrenamtlicher Mitarbeiter, Ärzte verschiedener Disziplinen, Krankenpflegepersonal und ande-
rer Berufsgruppen, die im Bereich der ambulanten und stationären Betreuung tätig sind. Das 
Mitgliederverzeichnis ist einzusehen auf der Homepage des Hospiz- und Palliativverbandes 
(http://www.hpvsh.de/ueber-uns/mitglieder).  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Das Sozialministerium bestätigt, dass es auch in Schleswig-Holstein Wartelisten gebe. Die 
Aufnahme in eine solche Liste sei häufig eine Sicherheitsmaßnahme der betroffenen Menschen, 
um im Notfall in ein Hospiz gehen zu können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung 
noch in guten Versorgungsverhältnissen lebten. Eine Platzvergabe richte sich nicht nach dem 
Anmeldedatum, sondern nach der Schwere der Erkrankung und der jeweiligen Versorgungssi-
tuation vor Ort. Es könne vorkommen, dass Menschen trotz eines Platzes auf der Warteliste 
aufgrund von Bettenmangel nicht aufgenommen werden könnten.  
 
Altenpflegeeinrichtungen würden durch die ambulanten Hospizdienste bei der Sterbebegleitung 
unterstützt. Die Leistungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung könnten darüber 
hinaus auch in Einrichtungen der Altenhilfe in Anspruch genommen werden. Zudem beschäf-
tigten einige Altenpflegeeinrichtungen auch in Palliative Care qualifizierte Pflegekräfte, die 
eine adäquate Versorgung sicherstellen könnten. Verschiedene Krankenhäuser in Schleswig-
Holstein verfügten über Palliativstationen oder Palliativbetten für die Versorgung von sterben-
den Menschen. Eine Fokussierung auf die ausschließliche Versorgung sterbender Menschen 
durch Hospize werde der Versorgungssituation und den Versorgungswünschen der Betroffenen 
nicht gerecht. 
 
Die Forderung des Petenten nach einer Verringerung der Selbstbeteiligung der Hospize werde 
von der Arbeitsgruppe der Hospize beim Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein 
ebenso wenig vertreten wie eine Erhöhung. Die Eigenleistung in Schleswig-Holstein liege der-
zeit erheblich höher. Verhandlungen mit Kassenvertretern seien bereits vereinbart, um hier Ab-
hilfe zu schaffen. Eine Herabsenkung auf 10 Prozent sei zu erwarten. Bei einer Verringerung 
der Eigenleistung auf 5 Prozent werde befürchtet, dass unseriöse Anbieter die Maßstäbe der 
Betreuung sterbenskranker Menschen der Hospizbewegung nicht mehr berücksichtigen wür-
den. 
 
Das Sozialministerium führt aus, dass für gesetzlich Versicherte ein Anspruch auf Hospizleis-
tungen bestehe. Medienberichten zufolge seien diese Leistungen nur in den Leistungskatalogen 
weniger privater Versicherungsunternehmen aufgenommen. Damit seien privat Versicherte 
schlechter gestellt als gesetzlich Versicherte und seien auf die Kulanz der Versicherer angewie-
sen. Die Ausführungen des Petenten zum Verfahren über die Gewährung von Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe) seien zutreffend. Eine Sonder-
stellung für sterbenskranke Menschen sei rechtlich nicht vorgesehen. Auch wenn dies für ster-
benskranke Personen und ihre Familie eine hohe Belastung darstellen könnte, müsse wie in 
jedem anderen Fall die Bedürftigkeit durch das Vorlegen relevanter Unterlagen wie Einkom-
mens- und Vermögensnachweise geprüft werden können.  
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die privaten Krankenversicherungsunternehmen im Ver-
band der privaten Krankenversicherung organisiert sind und der Aufsicht durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen. Neben den allgemeinen Regelungen des 
Versicherungsvertrags- und -aufsichtsrechts gelten insbesondere die einschlägigen Rechtsvor-
schriften, insbesondere das Gesetz über den Versicherungsvertrag und das Versicherungsauf-
sichtsgesetz. Hierbei handelt es sich wie bei dem genannten Sozialgesetzbuch um Bundesgeset-
ze. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Bereits in den vorherigen Legislaturperioden hat sich der schleswig-holsteinische Landtag mit 
dem Thema „Hospiz und Palliativversorgung“ beschäftigt. Aktuell hat die Ministerin für Sozia-
les, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung am 20. Februar 2015 den Bericht der Landes-
regierung „Hospize und palliativmedizinische Versorgung in Schleswig-Holstein“ dem Landtag 
vorgestellt. Er ist im Internet unter 
http://www.schleswig-hol-stein.de/MSGWG/DE/Service/GesetzeLandtag/Landtagsberichte/ 
Berichte_PDF/141125_HospizePalliativmedVersorgung__blob=publicationFile.pdf   
einsehbar. Das Plenum hat den Bericht zur abschließenden Beratung an den Sozialausschuss 
überwiesen. Dieser hat beschlossen, nach den Sommerferien einen Runden Tisch durchzufüh-
ren.  
 
Der Petitionsausschuss beschließt, dem Sozialausschuss im Vorwege des geplanten Runden 
Tisches die Petition sowie diesen Beschluss in anonymisierter Form zuzuleiten. Er schließt da-
mit seine Beratung ab. 
 
 

Ausfertigung im Auftrag
des Ausschussvorsitzenden

 Kiel,  

 












































